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1 .  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge dieser Anlage vermitteln als einheitliche Bildungs-
gänge einen Berufsabschluss nach Landesrecht oder berufliche Kenntnis-
se und den Erwerb der Fachhochschulreife oder des schulischen Teils der
Fachhochschulreife.
(2) Die Bildungsgänge schließen mit staatlichen Abschlussprüfungen ab.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

(1) In dreijährigen Bildungsgängen in Vollzeitform werden ein Berufsab-
schluss nach Landesrecht und die Fachhochschulreife vermittelt. Für
Schülerinnen und Schüler, die eine Hochschulzugangsberechtigung oder
den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben, kann der
Bildungsgang in zweijähriger Vollzeitform angeboten werden; dies gilt
nicht für den Bildungsgang für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastikleh-
rer.
(2) In zweijährigen Bildungsgängen werden berufliche Kenntnisse in Ver-
bindung mit der Fachhochschulreife vermittelt. Die folgenden Organisati-
onsformen sind möglich: 
1. Die Ausbildung im ersten Jahr (Klasse 11) umfasst Unterricht und ein

fachbezogenes Praktikum, im zweiten Jahr (Klasse 12) nur Unterricht.
Der Bildungsgang schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab.

2. Die Ausbildung erfolgt gestuft in Vollzeitform und vermittelt im ersten
Jahr der Ausbildung (Klasse 11) berufliche Kenntnisse (Stufe 1), im
zweiten Jahr (Klasse 12) erweiterte berufliche Kenntnisse (Stufe 2) und
den schulischen Teil der Fachhochschulreife und ermöglicht in Verbin-
dung mit einem einschlägigen halbjährigen Praktikum, einer mindes-
tens zweijährigen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht
oder einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit den Erwerb der

Anlage B 3
Berufsabschluss   „Staatlich   geprüfte   Sozialhelferin /

Staatlich  geprüfter  Sozialhelfer“ 
 und mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichs-
spezifische Fächer:

– Sozialpädagogik und Sozial-
pflege

80 80 160

– Ernährung und Hauswirtschaft 80 80 160
– Gesundheitsförderung 80 80 160
– Wirtschafts- und Betriebslehre 80 80 160
– Fachpraxis Sozialpädagogik 

und Sozialpflege1) 140 – 160 140 – 160 280 – 320

– Fachpraxis Ernährung und 
Hauswirtschaft 140 – 160 140 – 160 280 – 320

– Fachpraxis 
Gesundheitsförderung1) 140 – 160 140 – 160 280 – 320

Mathematik  80 – 120   80 – 120 160 – 240

Englisch  80 – 120   80 – 120 160 – 240
                                       Summe: 900 – 1040 900 – 1040 1800 – 2080

Differenzierungsbereich
                                       Summe: 0 – 240 0 – 240 0 – 480

berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch/Kommunikation   80 – 120   80 – 120 160 – 240

Religionslehre*) 40 – 80 40 – 80 80 – 160

Sport/Gesundheitslehre 40 – 80 40 – 80 80 – 160

Politik/Gesellschaftslehre 40 – 80 40 – 80 80 – 160
                                      Summe: 200 – 360 200 – 360 400 – 720

                     Gesamtstundenzahl: 1320 – 1400 1320 –1400 2720 – 2800

1) davon: außerschulische Praktika im Umfang von 16 Wochen
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei

Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.

Anlage B 4
Berufliche Grundbildung für Schülerinnen und Schüler

mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife)

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichsspezifische 
Fächer:
– Fachpraxis

⎫
⎬
⎭

– Theorie
840–920

Mathematik 80–120
Englisch 80–120

Summe: 1000–1160
Differenzierungsbereich

Summe: 0–80
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80–120
Religionslehre*) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80

Summe: 200–320
Gesamtstundenzahl: 1320–1400

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.



Fachhochschulreife. Für Schülerinnen und Schüler, die eine Hoch-
schulzugangsberechtigung erworben haben, kann der Bildungsgang
als einjähriger Lehrgang in Vollzeitform angeboten werden. Dieser ver-
mittelt allein erweiterte berufliche Kenntnisse.

(3) In einjährigen Bildungsgängen in Vollzeitform werden Schülerinnen
und Schülern mit abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung oder
einer gleichwertigen Vorbildung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrif-
ten vertiefte berufliche Kenntnisse und die Fachhochschulreife vermittelt.
Die Bildungsgänge können auch in zweijähriger Teilzeitform angeboten
werden. Dabei erfolgt der Übergang in das zweite Jahr ohne Versetzungs-
entscheidung. Den Bildungsgang in Teilzeitform können auch Schülerin-
nen und Schüler besuchen, die sich in einem einschlägigen Berufsausbil-
dungsverhältnis befinden.
(4) Die Bildungsgänge werden nach Maßgabe der Stundentafeln in Fach-
richtungen und fachlichen Schwerpunkten angeboten.

§ 3
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Bildungsgänge wird über die Voraussetzungen des § 2 hinaus
aufgenommen, wer mindestens den mittleren Schulabschluss (Fachober-
schulreife) erworben hat.
(2) Die Aufnahme in die Bildungsgänge im Bereich Gestaltung setzt zu-
sätzlich den Nachweis der fachlichen Eignung voraus.
(3) Die Aufnahme in einen Bildungsgang, der eine besondere gesundheit-
liche Eignung voraussetzt, kann versagt werden, wenn für den angestreb-
ten Beruf keine gesundheitliche Eignung vorliegt. Die Schule kann im
Zweifelsfall ein amtsärztliches Attest fordern.
(4) Schülerinnen und Schüler, die einen Bildungsgang gemäß Anlage B
oder einen Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 erfolgreich besucht ha-
ben, können in das zweite Jahr des entsprechenden dreijährigen Bildungs-
ganges aufgenommen werden. Die Schülerin oder der Schüler wird dort in
dem Beruf ausgebildet, der dem bisherigen Bildungsgang zugeordnet ist.
(5) Wer einen Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 oder 3 erfolgreich abge-
schlossen hat, kann keinen weiteren Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 oder
3 besuchen.

§ 4
Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer

Der Unterrichtsumfang und die Unterrichtsfächer ergeben sich aus den
Rahmenstundentafeln gemäß Anlagen C 1 bis C 11. Sie werden ergänzt
durch die Richtlinien und Lehrpläne.

§ 5
Berufliche Kenntnisse und

erweiterte berufliche Kenntnisse
(1) In Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 werden am Ende des ersten
Jahres berufliche Kenntnisse erworben, wenn in allen Fächern des berufs-
bezogenen Bereichs mindestens ausreichende Leistungen oder wenn
mangelhafte Leistungen in nur einem Fach erzielt worden sind. Hierüber
erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat.
(2) In Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 werden am Ende des zwei-
ten Jahres erweiterte berufliche Kenntnisse erworben, wenn die Prüfung
über den Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse bestanden ist.

2 .  Abschn i t t
Ordnung  der  Fachhochschu l re i feprü fung

und der  Prü fung zum Erwerb
erwe i te r te r  beru f l i cher  Kenn tn isse

§ 6
Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung

und zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulassungs-
konferenz über die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung und zur Prü-
fung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse.
(2) Zur Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife wird zugelassen, wer
in allen Fächern mindestens die Vornote „ausreichend“ oder in nicht mehr
als zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ erreicht hat. Die Noten in abge-
schlossenen Fächern werden einbezogen. Im Falle einer ungenügenden
Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(3) Zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse wird zuge-
lassen, wer in allen Fächern des berufsbezogenen Bereichs mindestens
die Vornote „ausreichend“ oder in nicht mehr als zwei Fächern des berufs-
bezogenen Bereichs die Vornote „mangelhaft“ erreicht hat. Die Noten in
abgeschlossenen Fächern werden einbezogen. Im Falle einer ungenügen-
den Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fächer
auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres unter ange-
messener Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerin oder des Schü-
lers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von  der Fachlehrerin oder
dem Fachlehrer vorgeschlagen und ist auf Verlangen eines Mitglieds des
allgemeinen Prüfungsausschusses zu begründen.
(5) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Vornoten werden den
Prüflingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz bekannt ge-
geben. Die Prüflinge sind über die Bestimmungen für die mündliche Prü-
fung zu informieren.
(6) Schülerinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis kön-
nen an der Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife teilnehmen.

(7) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zugelassen werden, setzt der
allgemeine Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer fest. Die
Prüfung gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist dem Prüfling, gegebe-
nenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unverzüglich unter Angabe der
Gründe schriftlich mitzuteilen.

§ 7
Schriftliche Prüfung

(1) Die Stundentafeln legen die Fächer der schriftlichen Prüfung fest. Die
Dauer der Prüfung beträgt je Fach 180 Minuten. Die Prüfungsaufgaben
werden von den Fachlehrerinnen oder Fachlehrern ausgearbeitet. Sie dür-
fen im Unterricht nicht so weit vorbereitet sein, dass ihre Bearbeitung keine
neue selbstständige Leistung erfordert.
(2) An Stelle der schriftlichen Prüfung kann die Schülerin oder der Schüler
in einem fachrichtungsbezogenen Fach eine schriftliche Facharbeit mit ab-
schließender Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums
vor dem Fachprüfungsausschuss erstellen. Aus der Note für die Fachar-
beit und der Note für das Kolloquium wird eine Gesamtnote gebildet, die
an die Stelle der schriftlichen Prüfung tritt.
(3) Für jedes Prüfungsfach der Fachhochschulreifeprüfung legt die Schul-
leiterin oder der Schulleiter der oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens
sechs Unterrichtswochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung die Aufga-
benvorschläge zugleich mit Terminvorschlägen für die einzelnen Prü-
fungsteile zur Genehmigung vor. Der Aufgabenvorschlag ist von der
Schulleiterin oder dem Schulleiter auf seine Übereinstimmung mit den Prü-
fungsanforderungen vorzuprüfen. Die obere Schulaufsichtsbehörde kann
den Aufgabenvorschlag nach Beratung mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter abändern oder auch durch einen neuen ersetzen lassen; Ent-
sprechendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere Schulaufsichtsbe-
hörde teilt die Entscheidung der Schulleiterin oder dem Schulleiter schrift-
lich mit.

§ 8
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer der Klasse korrigiert und begut-
achtet die schriftliche Prüfungsarbeit und bewertet sie mit einer Note.
(2) Bei einer nicht ausreichenden Note zieht die oder der Vorsitzende des
allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Fachlehrerin oder einen
zweiten Fachlehrer zur Begutachtung der Prüfungsarbeit hinzu. Bei abwei-
chender Bewertung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über
die Note.

§ 9
(aufgehoben)

§ 10
Mündliche Prüfung

(1) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen Prü-
fungsarbeit übereinstimmen, findet keine mündliche Prüfung statt. In Fä-
chern der schriftlichen Prüfung, bei denen Vornote und Note der schriftli-
chen Prüfungsarbeit um mindestens zwei Notenstufen abweichen, ist eine
mündliche Prüfung durchzuführen. Darüber hinaus findet eine mündliche
Prüfung auch statt, wenn die Vornote „mangelhaft“ und die schriftliche Prü-
fungsarbeit „ausreichend“ ist.
(2) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätestens am
zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Fächer für die mündliche Prüfung
bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen er mündlich geprüft wer-
den möchte. Wird ein Fach gewählt, das im letzten Schuljahr nicht unter-
richtet worden ist, wird in diesem Fall in der Regel die damalige Fachleh-
rerin oder der damalige Fachlehrer Mitglied des Fachprüfungsausschus-
ses. In den Fällen des Absat-zes 1 Satz 1 und in den Fällen, in denen die
Note der schriftlichen Arbeit eine Note schlechter ist als die Vornote, ist die
Benennung nicht möglich. Der Prüfling kann sich, außer in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1, auch zur mündlichen Prüfung melden, wenn das Beste-
hen der Fachhochschulreifeprüfung nach § 12 Abs. 4 gefährdet ist. Die
Meldung für zusätzliche mündliche Prüfungsfächer ist verbindlich.
(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchge-
führt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse auch bei Erreichen der
Bestnote in der mündlichen Prüfung ein Bestehen der Prüfung nicht mehr
möglich ist. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. Das Ergebnis ist dem
Prüfling, gegebenenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unter Angabe
der Gründe von der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich mitzutei-
len.
(4) Den Prüflingen sind eine Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung
die Ergebnisse der schriftlichen und praktischen Prüfung sowie die Fächer
der mündlichen Prüfung bekannt zu geben.

§ 11
Gestaltung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten für
jeden Prüfling. Dem Prüfling ist eine angemessene Vorbereitungszeit unter
Aufsicht zu gewähren.
(2) Das prüfende Mitglied des Fachprüfungsausschusses schlägt für die
Leistung in der mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprüfungsaus-
schuss setzt die Note fest. 

§ 12
Erwerb und Zuerkennung der Fachhochschulreife

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten fest.



(2) Die Abschlussnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden aus
der Vornote, der Note der schriftlichen Arbeit und gegebenenfalls der Note
der mündlichen Prüfung ermittelt. In Fächern, die lediglich mündlich ge-
prüft werden, werden die Abschlussnoten aus der Vornote und der Note
der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Vornote wird jeweils zweifach ge-
wichtet. Die Abschlussnoten sind entsprechend dem ermittelten rechneri-
schen Wert durch Auf- und Abrunden zu bilden. Liegen zwei Prüfungslei-
stungen vor, ist eine Abweichung möglich, wenn dieses bei der Gesamt-
würdigung der Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung einer aufstei-
genden oder abfallenden Leistungsentwicklung geboten erscheint.
(3) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, werden die Vornoten als
Abschlussnoten festgesetzt.
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn nicht mehr als eine Prüfungsteillei-
stung „mangelhaft“ ist und keine Prüfungsteilleistung mit „ungenügend“ ab-
geschlossen wird, und wenn in allen Fächern mindestens ausreichende
Leistungen erzielt werden oder wenn die Leistungen nur in einem Fach
„mangelhaft“ sind und durch eine mindestens befriedigende Leistung in ei-
nem anderen Fach ausgeglichen werden. Eine Prüfungsteilleistung ist das
Ergebnis der schriftlichen und mündlichen oder – bei fehlender mündlicher
Prüfung – nur der schriftlichen Prüfung in einem Prüfungsfach.
(5) Auf dem Abschlusszeugnis (Fachhochschulreifezeugnis) wird eine
Durchschnittsnote ausgewiesen, die sich aus dem arithmetischen Mittel
der Noten auf dem Zeugnis ergibt. Dabei bleiben Noten in Religionslehre
und Sport sowie in zusätzlichen Unterrichtsveranstaltungen und in Arbeits-
gemeinschaften außer Betracht. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle
hinter dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet.
(6) In Bildungsgängen der Berufsschule, die zur Fachhochschulreife füh-
ren, werden die Noten in den berufsbezogenen Fächern der Berufsschule
in die Berechnung einbezogen.
(7) Mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife erwirbt die Schülerin oder der
Schüler die Berechtigung zum Studium an Fachhochschulen oder entspre-
chenden Studiengängen der Gesamthochschulen.
(8) In den Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 erwirbt die Schü-
lerin oder der Schüler den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Die
Fachhochschulreife wird zuerkannt, wenn die Schülerin oder der Schüler
an einem einschlägigen halbjährigen Praktikum teilgenommen hat oder ei-
ne mindestens zweijährige Berufsausbildung nach Bundes- oder Landes-
recht oder eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit nachweist.

§ 13
Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfung zum Erwerb erweiterter be-
ruflicher Kenntnisse setzt der allgemeine Prüfungsausschuss die Ab-
schlussnoten fest. Für die Notenbildung gilt § 12 Abs. 2 und 3 entspre-
chend.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern des berufsbezoge-
nen Bereichs mindestens ausreichende Leistungen oder wenn mangelhaf-
te Leistungen in nur einem Fach erzielt worden sind.

§ 14
Nichtschülerprüfung

(1) Die doppeltqualifizierenden Abschlüsse gemäß § 1 können durch eine
Nichtschülerprüfung erworben werden.
(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer die Aufnahmevoraussetzungen ge-
mäß § 3 erfüllt.
(3) Die Prüfung findet in allen Pflichtfächern der Stundentafel des jeweili-
gen Bildungsgangs statt; in besonderen Fällen kann die oberen Schulauf-
sichtsbehörde Ausnahmen hiervon zulassen.
(4) Im Übrigen richtet sich die Nichtschülerprüfung nach der Allgemeinen
Nichtschülerprüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskollegs.

3 .  Abschn i t t
Ordnung der  s taa t l i chen  Beru fsabsch lussprü fung

§ 15
Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen

(1) Durch die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und
Assistenten sowie für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer wird
festgestellt, ob die Schülerin oder der Schüler die Qualifikation für den an-
gestrebten Beruf erreicht hat.
(2) Die Prüfungsfächer werden durch die für den jeweiligen Bildungsgang
geltende Stundentafel bestimmt.
(3) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den Richtlinien und
Lehrplänen des jeweiligen Bildungsganges.

§ 16
Gliederung der Prüfung

Die Prüfung besteht aus zwei Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung findet
im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Fachhochschulreifeprüfung
statt. Die daran anschließende zweite Teilprüfung besteht für Assistentin-
nen und Assistenten, Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer aus ei-
ner schriftlichen, einer praktischen und gegebenenfalls einer mündlichen
Prüfung.

§ 17
Zulassung zur staatlichen Berufsabschlussprüfung

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsab-
schlussprüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in der Zu-
lassungskonferenz.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fächer
auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres unter ange-

messener Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerin oder des Schü-
lers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von der Fachlehrerin oder
dem Fachlehrer vorgeschlagen und ist auf Verlangen eines Mitgliedes des
allgemeinen Prüfungsausschusses zu begründen.
(3) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr als
zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fächern min-
destens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Die Noten in abgeschlos-
senen Fächern werden einbezogen. Im Falle einer ungenügenden Leis-
tung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(4) Schülerinnen und Schüler des Bildungsganges „Staatlich geprüfte
Gymnastiklehrerin/Staatlich geprüfter Gymnastiklehrer“ werden zur Ab-
schlussprüfung nur zugelassen, wenn sie
1. einen mit Erfolg absolvierten Erste-Hilfe-Kursus und
2. das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen der Deutschen Lebens-

Rettungs-Gesellschaft oder des Deutschen Roten Kreuzes oder des
Arbeiter-Samariter-Bundes – Bronze und

3. das Sportabzeichen des Landessportbundes in Bronze erworben ha-
ben.

§ 18
Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsab-
schlussprüfung zugelassen wird, kann das letzte Jahr der Ausbildung wie-
derholen, sofern die Höchstverweildauer nicht überschritten wird. Die Leis-
tungsnoten aus dem vorangegangenen Jahr werden unwirksam. Am Ende
des Wiederholungsjahres wird erneut über die Zulassung entschieden.
(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler zur Fachhochschulreifeprüfung zu-
gelassen, so nimmt sie oder er unbeschadet des Absatzes 1 an dieser teil.

§ 19
Anrechnung der Fachhochschulreifeprüfung

Ein Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der Fachhochschul-
reifeprüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Rahmenstundenta-
feln Fächer der Berufsabschlussprüfung und der Fachhochschulreifeprü-
fung sind.

§ 20
(aufgehoben)

§ 21
(aufgehoben)

§ 22
Weitere Fächer der Berufsabschlussprüfung

(1) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind die weiteren Unterrichtsfä-
cher der schriftlichen Berufsabschlussprüfung. Soweit Wahlmöglichkeiten
vorgesehen sind, erfolgt die Festlegung des Prüfungsfaches durch die
Schülerin oder den Schüler am Ende des Bildungsganges.
(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung sollen aus dem Unterricht des
letzten Schuljahres erwachsen. Die Aufgabenvorschläge macht die Lehr-
kraft, die die Schülerin oder den Schüler in dem Fach zuletzt unterrichtet
hat. Für jedes Fach der schriftlichen Prüfung ist ein Vorschlag einzurei-
chen.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet nach der Vorprüfung die Vor-
schläge für die schriftliche Prüfung der zuständigen Dezernentin oder dem
zuständigen Dezernenten der oberen Schulaufsichtsbehörde zur Geneh-
migung zu.
(4) Die Zeit für die Anfertigung der schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt drei
Zeitstunden je Prüfungsfach.
(5) Die Lehrkraft, die den Aufgabenvorschlag vorgelegt hat, korrigiert die
schriftliche Prüfungsarbeit, bewertet sie abschließend mit einer Note und
begründet diese.

§ 23
(aufgehoben)

§ 24
Praktische Prüfung

(1) In Bildungsgängen, in denen gemäß der jeweiligen Stundentafel eine
praktische Prüfung vorgesehen ist, legt die obere Schulaufsichtsbehörde
den Zeitpunkt fest.
(2) In der praktischen Prüfung soll die Schülerin oder der Schüler nach-
weisen, dass sie oder er die Arbeiten nach bestimmten Verfahren durch-
führen kann, die Gegenstand der Vorbereitung auf den Berufsabschluss
waren.
(3) Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Fächer des berufsbezo-
genen Bereiches, in denen praktische Anteile enthalten sind. Die Dauer
der Prüfung ist in der jeweiligen Stundentafel festgelegt.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, welche Lehrerin oder
welcher Lehrer für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung sowie die
Aufgabenstellung und die Durchführung der Prüfung zuständig ist. Diese
Lehrkraft legt der Schulleiterin oder dem Schulleiter für jede zu prüfende
Schülergruppe je einen Vorschlag für die praktische Prüfung vor, den die-
se oder dieser auf seine praktische Durchführbarkeit hin überprüft und  der
oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens vier Wochen vor Beginn der
praktischen Prüfung zur Genehmigung zuleitet.
(5) Die praktische Prüfung besteht aus der Vorbereitung und Durchfüh-
rung komplexer praktischer Arbeiten, die in Teilgebiete der Fachpraxis ge-
gliedert sein können. Für diese Teilgebiete kann jeweils die Anfertigung
von Arbeitsberichten vorgesehen sein. Diese sollen Ausführungen zum Ar-
beitsverfahren, eventuell Berechnungen und das Arbeitsergebnis enthal-
ten; dazu gehört ein Prüfungsgespräch.



(6) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungslei-
stungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlags
der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(7) Die Note ist mit dem Arbeitsbericht zu den Prüfungsunterlagen zu neh-
men.

§ 25
Mündliche Prüfung

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der Grundlage der Vorno-
te und des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung fest, ob die Schülerin
oder der Schüler in den weiteren schriftlichen Fächern der Berufsab-
schlussprüfung mündlich geprüft werden muss. In Fächern, in denen die
Vornote und die Note der schriftlichen Prüfungsarbeit übereinstimmen, fin-
det keine mündliche Prüfung statt. In Fächern der schriftlichen Prüfung, bei
denen Vornote und Note der schriftlichen Prüfungsarbeit um mindestens
zwei Notenstufen abweichen, ist eine mündliche Prüfung durchzuführen.
Darüber hinaus findet eine mündliche Prüfung auch statt, wenn die Vorno-
te „mangelhaft“ und die schriftliche Prüfungsarbeit „ausreichend“ ist.
(2) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen Prü-
fung gelten die Regelungen für die Fachhochschulreifeprüfung entspre-
chend. 
(3) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungslei-
stungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vorschlages
der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(4) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht mündlich geprüft wurden, setzt
der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der Grundlage des Er-
gebnisses der schriftlichen Prüfung und der Vornote fest. Dabei ist die Vor-
note doppelt zu gewichten.

§ 26
Feststellung der Abschlussnoten

und des Prüfungsergebnisses
(1) Der Fachprüfungsausschuss setzt auf der Grundlage der Ergebnisse
der mündlichen Prüfung, gegebenenfalls der schriftlichen Prüfung und der
Vornoten die Abschlussnote fest. Dabei wird die Vornote doppelt gewich-
tet. In Fächern, in denen im Rahmen der Berufsabschlussprüfung nicht ge-
prüft wurde, werden die Vornoten als Endnoten festgestellt.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin oder
der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis der Prüfung
lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Die Prüfung ist bestanden,
wenn in nicht mehr als einem Fach die Note „mangelhaft“ und in allen üb-
rigen Fächern sowie in der praktischen Prüfung mindestens die Note „aus-
reichend“ erreicht wurde.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem Schü-
ler das Prüfungsergebnis bekannt.

§ 27
Zeugnisse

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung bestanden hat, erhält ein
Abschlusszeugnis.
(2) Die Noten der Fächer, die vor Ende des Bildungsganges abgeschlos-
sen werden, sind im Zeugnis auszuweisen und entsprechend zu kenn-
zeichnen.
(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält ein Abgangszeugnis,
wenn er die Schule verlässt. Ein Vermerk, dass die Abschlussprüfung nicht
bestanden wurde, ist in das Abgangszeugnis nicht aufzunehmen.
(4) Die Zeugnisse tragen das Datum der Entscheidung des allgemeinen
Prüfungsausschusses und das Datum der Aushändigung.

§ 28
Berechtigungen

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und As-
sistenten bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich
geprüfte Assistentin“/„Staatlich geprüfter Assistent“ in der jeweiligen Fach-
richtung zu führen.
(2) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Gymnastiklehrerinnen
und Gymnastiklehrer bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin“/„Staatlich geprüfter Gymnastikleh-
rer“ zu führen.
(3) Das Bestehen der Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen und As-
sistenten, für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer ist als Voraus-
setzung für die Aufnahme eines Studiums an einer Fachhochschule einer
abgeschlossenen Berufsausbildung nach BBiG gleichgestellt.

§ 29
(aufgehoben)

§ 30
(aufgehoben)

§ 31
(aufgehoben)

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich4)  oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch
Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 2)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach
Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

1) Liste der Assistentinnen- und Assistentenberufe:
– Staatlich geprüfte präparationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter präparations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte elektrotechnische Assistentin / Staatlich geprüfter elektrotechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte chemisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter chemisch-techni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte physikalisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter physikalisch-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte informationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter informations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte biologisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter biologisch-tech-

nischer Assistent
– Staatlich geprüfte bekleidungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bekleidungs-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungs-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte Kosmetikerin / Staatlich geprüfter Kosmetiker
– Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebsinformatik / Staatlich geprüfter Assistent für

Betriebsinformatik
– Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-technische Assistentin / Staatlich geprüfter hauswirt-

schaftlich-technischer Assistent
– Staatlich geprüfte konstruktions- und fertigungstechnische Assistentin / Staatlich geprüf-

ter konstruktions- und fertigungstechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter lebensmittel-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte maschinenbautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter maschinen-

bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte textiltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter textiltechnischer Assi-

stent
– Staatlich geprüfte umweltschutztechnische Assistentin / Staatlich geprüfter umwelt-

schutztechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte denkmaltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter denkmaltechni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte technische Assistentin für Metallographie und Werkstoffkunde / Staat-

lich geprüfter technischer Assistent für Metallographie und Werkstoffkunde
2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne, entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen Schwerpunktes
als Prüfungsfächer fest.

3) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt mindestens acht Wochen.
4) Wird als erstes Prüfungsfach der Berufsabschlussprüfung gewertet.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 1
Rahmenstundentafel

Technische Assistentin/
Technischer Assistent1)

und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 720–880 720–880 720–880

Mathematik 80 80 80

Wirtschaftslehre 80 80 80

Englisch 80 80 80

Betriebspraktika3)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80

Religionslehre*) 80 80 80

Sport/Gesundheitsförderung 80 80 80

Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
0–160 0–160 0–160

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440



Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 2)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach

Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

1) Liste der Assistentinnen- und Assistentenberufe:
– Staatlich geprüfte präparationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter präparations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte elektrotechnische Assistentin / Staatlich geprüfter elektrotechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte chemisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter chemisch-techni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte physikalisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter physikalisch-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte informationstechnische Assistentin/Staatlich   geprüfter informations-

technischer Assistent; Staatlich geprüfte Industrietechnologin/Staatlich geprüfter Indu-
strietechnologe; Staatlich geprüfte Informatikerin/Staatlich geprüfter Informatiker

– Staatlich geprüfte biologisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter biologisch-tech-
nischer Assistent

– Staatlich geprüfte bekleidungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bekleidungs-
technischer Assistent

– Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungs-
technischer Assistent

– Staatlich geprüfte Kosmetikerin / Staatlich geprüfter Kosmetiker
– Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebsinformatik / Staatlich geprüfter Assistent für

Betriebsinformatik
– Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-technische Assistentin / Staatlich geprüfter hauswirt-

schaftlicher Assistent
– Staatlich geprüfte konstruktions- und fertigungstechnische Assistentin / Staatlich geprüf-

ter konstruktions-  und fertigungstechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter lebensmittel-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte maschinenbautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter maschinen-

bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte textiltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter textiltechnischer Assi-

stent
– Staatlich geprüfte umweltschutztechnische Assistentin / Staatlich geprüfter umwelt-

schutztechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte denkmaltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter denkmaltechni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte technische Assistentin für Metallografie und Werkstoffkunde / Staatlich

geprüfter technischer Assistent für Metallografie und Werkstoffkunde
2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die  Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen Schwerpunktes
als Prüfungsfächer fest.

3) In den Jahrgangsstufen 11 und 12 insgesamt  mindestens acht Wochen.
4) Unter Berücksichtigung der Gesamtstundenzahl pro Jahr ist eine jahrgangsübergreifende

Verteilung der Stundenanteile der einzelnen Fächer möglich.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich 3) oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch
Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 1)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach
Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

*) Fachrichtungen: Betriebswirtschaft; Fremdsprachen; Informationsverarbeitung
1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen  Schwerpunk-
tes als Prüfungsfächer fest.

2) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt  mindestens 8 Wochen.
3) Wird als erstes Prüfungsfach der Berufsabschlussprüfung gewertet.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 1)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach

Anlage C 2
Rahmenstundentafel

Technische Assistentin/
Technischer Assistent1)

für Hochschulzugangsberechtigte

Lernbereiche/Fächer: 114) 124)

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 920–1160 920–1160

Mathematik 40 40

Wirtschaftslehre 40 40

Englisch 40 40

Betriebspraktika3)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40

Religionslehre*) 40 40

Sport/Gesundheitsförderung 40 40

Politik/Gesellschaftslehre 40 40

Differenzierungsbereich
0–240 0–240

Gesamtstundenzahl 1440 1440

Anlage C 3
Rahmenstundentafel

Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent*)
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 800–960 800–960 800–960

Mathematik 80 80 80

Englisch 80 80 80

Betriebspraktika2)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80

Religionslehre*) 80 80 80

Sport/Gesundheitsförderung 80 80 80

Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
0–160 0–160 0–160

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440

Anlage C 4
Rahmenstundentafel

Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent*)
für Hochschulzugangsberechtigte

Lernbereiche/Fächer: 113) 123)

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 920–1200 920–1200

Mathematik 40 40

Englisch 40 40

Betriebspraktika2)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40

Religionslehre*) 40 40

Sport/Gesundheitsförderung 40 40

Politik/Gesellschaftslehre 40 40

Differenzierungsbereich
0–240 0–240

Gesamtstundenzahl 1440 1440



Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen
Schwerpunktes in integrierter Form stattfinden.

*) Fachrichtungen: Betriebswirtschaft; Fremdsprachen; Informationsverarbeitung
1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen  Schwerpunk-
tes als Prüfungsfächer fest.

2) In den Jahrgangsstufen 11 und 12 insgesamt  mindestens acht Wochen.
3) Unter Berücksichtigung der Gesamtstundenzahl pro Jahr ist eine jahrgangsübergreifende

Verteilung der Stundenanteile der einzelnen Fächer möglich.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse:
Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes  aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich 2) oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte:**)

1. Technik
Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung (Höhere Handelsschule)
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als Fach der
Abschlussprüfung über die beruflichen Kenntnisse und das erste Fach der Fachhoch-
schulreifeprüfung fest.

3) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet. In der Fachrichtung
Technik, fachlicher Schwerpunkt Physik, Chemie, Biologie, wird der gesamte Stundenan-
teil den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

4) Ab dem zweiten Halbjahr können Teile des zum Erwerb der Fachhochschulreife erforder-
liche halbjährigen Praktikums in integrierter Form absolviert werden. Vor- und Nachberei-
tung sowie  ggf. fachliche Begleitung sind Bestandteil des Praktikums.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse:
Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: **)

1. Technik
Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen 
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen Schwerpunktes als Fach der
Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse fest.

3) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Anlage C 5
Rahmenstundentafel

für die zweijährige Berufsfachschule1)

erweiterte berufliche Kenntnisse
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 11 Jahresstd. 12

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 440–560 440–560

Mathematik 120 120

Physik, Chemie oder Biologie3) 0–80 0–80

Wirtschaftslehre3) 40–80 40–80

Englisch 80–120 80–120

Zweite Fremdsprache 0/120 0/120

Praktika4)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 120 120

Religionslehre*) 80 80

Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80

Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80

Differenzierungsbereich
120–320 120–320

Gesamtstundenzahl 1360 1360

Anlage C 6
Rahmenstundentafel

für den einjährigen Lehrgang der Berufsfachschule
für Hochschulzugangsberechtigte1)

erweiterte berufliche Kenntnisse

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 640–840

Mathematik 80–160

Wirtschaftslehre3) 80–160

Englisch 80–160

Zweite Fremdsprache 0–160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40

Religionslehre*) 40

Sport/Gesundheitsförderung 40

Politik/Gesellschaftslehre 40

Differenzierungsbereich
120–320

Gesamtstundenzahl 1360

Anlage C 7
Rahmenstundentafel

Gymnastiklehrerin/Gymnastiklehrer
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Erziehungswissenschaft 120 120 80

Sportmedizin/Biologie 160 80 80

Didaktik/praktisch-methodische
Übungen 120 120 120

Körper- und Bewegungsbildung 200 200 200

Bewegungsgestaltung 40 40 80

Sport 80 80 80

Berufsbezogene Projektarbeit 80 80

Gymnastik in Prävention und
Rehabilitation 200 200 200

Mathematik 80 80 80

Englisch 80 80 80

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80

Religionslehre*) 80 80 80

Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
120 120 120

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440



Fachhochschulreifeprüfung:
1. Sportmedizin oder Mathematik 
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch

Berufsabschlussprüfung zur staatlich geprüften Gymnastiklehrerin/zum
staatlich geprüften Gymnastiklehrer:
Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Sportmedizin
2. Erziehungswissenschaften oder Gymnastik in Prävention und Rehabi-

litation

Praktisch-methodische Prüfung:
In der praktisch-methodischen Prüfung ist eine umfassende Aufgabe aus
der Praxis der Gymnastiklehrerin/des Gymnastiklehrers zu planen und
unter Aufsicht durchzuführen.
Die praktisch-methodischen Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstun-
den.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 8 (aufgehoben)

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes2)

2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik. 
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: **)

1. Technik
Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie ein Fach des fachlichen Schwerpunktes als erstes
Fach der Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Im fachlichen Schwerpunkt Wirtschaft wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: **)

1. Technik
Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen 
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als erstes Fach der
Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Im fachlichen Schwerpunkt Wirtschaft wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

4) Für Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsgang in der FOS 13 fortsetzen wollen, um
die allgemeine Hochschulreife zu erwerben, ist ein Angebot von 160 Unterrichtsstunden
in der zweiten Fremdsprache vorzusehen.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

Anlage C 9
Rahmenstundentafel

FOS 11 und 121)

berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 
FOS 11

Jahresstd. 
FOS 12

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 160 320

Mathematik 80 160

Physik, Chemie oder Biologie 80

Informatik oder Wirtschaftsinformatik 80

Wirtschaftslehre3) 80

Englisch 80 160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 160

Religionslehre*) 40 80

Sport/Gesundheitsförderung 80

Politik/Gesellschaftslehre 40 80

Differenzierungsbereich
80

Gesamtstundenzahl 480 1360

Anlage C 10
Rahmenstundentafel

FOS 12 B1)

vertiefte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife
Lernbereiche/Fächer: Jahresstd.

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 320
Mathematik 160
Physik, Chemie oder Biologie 80
Informatik oder Wirtschaftsinformatik 80
Wirtschaftslehre3) 80
Englisch 160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 160
Religionslehre*) 80
Sport/Gesundheitsförderung 80
Politik/Gesellschaftslehre 80

Differenzierungsbereich4)

160

Gesamtstundenzahl 1440

Anlage C 11
Rahmenstundentafel FOS 12 B – Teilzeit1)

vertiefte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 
1. Jahr

Jahresstd.
2. Jahr

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 200 200

Mathematik 80 80

Physik, Chemie oder Biologie 80

Englisch 80 80

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80

Sport/Gesundheitsförderung3) 40 40

Politik/Gesellschaftslehre3) 40 40

Differenzierungsbereich
80

Gesamtstundenzahl 600 600



2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: *)

1. Technik
Bau und Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als erstes Fach der
Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Diese Fächer können auch zweistündig in einem Jahr angeboten werden. 
*) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-

liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Anlage C 12 zurzeit unbesetzt

Anlage D
Bildungsgänge, die

zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht
und zur allgemeinen Hochschulreife oder

zu beruflichen Kenntnissen und
zur allgemeinen Hochschulreife führen

Inhaltsübersicht
1.  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen

2.  Abschn i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge

gemäß §  2  Abs .  1  und 2
1 .  Unterabschn i t t

Bes t immungen  fü r  den Unter r i ch t
§ 4 Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, Kurse, Aufgabenfelder
§ 5 Versetzung in die Jahrgangsstufe 12
§ 6 Wahl der Abiturprüfungsfächer
§ 7 Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12 und 13

2 .  Unterabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 8 Grundsätze der Leistungsbewertung
§ 9 Beurteilungsbereich „Klausuren“
§ 10 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“
§ 11 Notenstufen und Punkte
§ 12 Besondere Lernleistung
§ 13 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn
§ 13 a Fachhochschulreife

3 .  Unterabschn i t t
Ordnung de r  Ab i tu rprü fung

§ 14 Gliederung der Abiturprüfung
§ 15 Zulassung zur Abiturprüfung
§ 16 Verfahren bei Nichtzulassung
§ 17 Schriftliche Prüfung
§ 18 Aufgaben der schriftlichen Prüfung
§ 19 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 20 Fächer der mündlichen Prüfung
§ 21 Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach
§ 22 Verfahren bei der mündlichen Abiturprüfung
§ 23 Durchführung der mündlichen Prüfung
§ 24 Feststellung der Prüfungsergebnisse
§ 25 Ermittlung der Gesamtqualifikation
§ 26 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife
§ 27 Weitere Berechtigung

4.  Unterabschn i t t
Ordnung  der  s taa t l i chen Beru fsabsch lussprü fung

§ 28 Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen
§ 29 Gliederung der Prüfung

5.  Unterabschn i t t
Zu lassung zu r  Beru fsabsch lussprü fung und

Durch führung der  e rs ten  Te i lp rü fung
§ 30 Zulassungsverfahren
§ 31 Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung
§ 32 Anrechnung der Abiturprüfung
§ 33 Feststellung des Prüfungsergebnisses
§ 34 Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

6.  Unterabschn i t t
Zwe i te  Te i lp rü fung de r  Beru fsabsch lussprü fung

§ 35 Fächer und Vornoten 
§ 36 Schriftliche Prüfung
§ 37 Praktische Prüfung
§ 38 Mündliche Prüfung

7.  Unterabschn i t t
Absch luss  de r  Prü fung

§ 39 Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses
8 .  Unterabschn i t t

Zeugn isse ,  Berecht igungen
§ 40 Zeugnisse
§ 41 Berechtigungen


